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§ 27 BDG 1979 Zuweisung zur
Grundausbildung

 BDG 1979 - Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

1. (1)Der Beamte ist von der Dienstbehörde einer Grundausbildung zuzuweisen, wenn

1. 1.der erfolgreiche Abschluss der betreffenden Grundausbildung für die Verwendung des Beamten als

Definitivstellungserfordernis vorgeschrieben ist und

2. 2.der Beamte die in der Verordnung für die betreffende Grundausbildung allenfalls vorgeschriebenen

Praxiszeiten absolviert hat.

Die Zeit zur Absolvierung der Grundausbildung ist von der Dienstbehörde nach den dienstlichen Verhältnissen

und nach Sicherstellung eines Ausbildungsplatzes festzusetzen. Auf die persönlichen Verhältnisse des Beamten

ist dabei angemessen Rücksicht zu nehmen.

2. (2)Hat der Beamte einen so großen Anteil an der Grundausbildung versäumt, dass das Ausbildungsziel

voraussichtlich nicht erreicht werden kann, ist die Zuweisung zur Grundausbildung zu widerrufen. Ist jedoch der

Beamte ohne sein Verschulden aus einer Grundausbildung ausgeschieden, so kann er neuerlich einer

Grundausbildung zugewiesen werden.
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